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6. Im Rahmen des Notifizierungsverfahrens gemäß der Richtlinie (EU) 2015/1535 notifizierten die niederländischen
Behörden der Kommission am 13. Dezember 2024 den Entwurf einer Verordnung des Staatssekretärs für Gesundheit,
Wohlfahrt und Sport zur Festlegung politischer Vorschriften für die Kreuzkontamination mit Allergenen und die
vorsorgliche Kennzeichnung (Politische Vorschrift über die vorsorgliche Kennzeichnung) (im Folgenden „der notifizierte
Entwurf“).
Um den Dienststellen der Kommission den Abschluss ihrer Prüfung gemäß den einschlägigen Bestimmungen des EU-
Rechts zu ermöglichen, werden die niederländischen Behörden gebeten, das nachstehende Ersuchen um ergänzende
Informationen zu beantworten:
1. Gemäß der Begründung des notifizierten Entwurfs beruhten die im Anhang des notifizierten Entwurfs angegebenen
Schwellenwerte auf den vom FAO/WHO-Sachverständigenausschuss vorgeschlagenen Referenzwerten. In diesem
Zusammenhang stellen die Kommissionsdienststellen fest, dass sich die „empfohlene Referenzdosis auf der Grundlage
von ED05 (mg Gesamtprotein des Allergens)“ für Senf und Lupinen von den FAO/WHO-Gutachten und dem Entwurf der
Codex-Alimentarius-Leitlinien unterscheidet, während die Werte für die anderen Allergene übereinstimmen. Die
Kommission bittet die niederländischen Behörden um eine Erläuterung der Abweichungen von den von der FAO/WHO
vorgeschlagenen Referenzwerten in den Fällen von Senf und Lupinen.

2. Bei den im Anhang des notifizierten Entwurfs angegebenen Schwellenwerten handelt es sich um Cut-off-Werte, mit
Ausnahme von glutenhaltigem Getreide, für das ein Konzentrationswert festgelegt ist (20 mg/kg Gluten). Die
niederländischen Behörden werden gebeten, die Gründe für diese Abweichung zu erläutern.

Die niederländischen Behörden werden gebeten, ihre Antwort bis zum 16. Januar 2025 zu übermitteln.
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